
Hygieneplan der GS „G.E. Lessing“ Pirna  (* Ergänzungen/ Änderungen) 

Was? Wann? Wie? Womit? Verantwortlich? 
 

Verantwortlicher Ansprechpartner − sofort 

− für gesamte Dauer 
der Corona-
Pandemie 

− Benennung einer 
verantwortlichen Person 
für die Einhaltung und 
Umsetzung des 
Hygienekonzeptes   

 Schulleiter 

 

ab 5 Tage andauernder Überschreitung des 
Inzidenzwertes von 200 Neuinfektionen pro 
100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen im 
Landkreis oder in der kreisfreien Stadt (RKI) 
 
Bekanntgabe durch zuständige kommunale 
Behörde  

− der Überschreitung des Inzidenzwertes 

− des Zeitpunktes der Beendigung des 
eingeschränkten Regelbetriebes  
 
 

03.12.2020 – 
08.01.2021 

− eingeschränkter 
Regelbetrieb mit festen 
Gruppen und festen 
Bezugspersonen, in 
festgelegten Räumen 
 

  anordnend:  

− SMS im Einvernehmen 
mit SMK 

 
 
umsetzend: 
schulspezifische 
Umsetzung - Schulleiter 

 

Händereinigung Gründliches und 
regelmäßiges 
Händewaschen ist fest 
im Schulalltag zu 
integrieren. 

mindestens 20 bis 30 Sekunden 
die Seife sorgfältig auch 
zwischen den Fingern verreiben 
Seife abwaschen und gut 
Abtrocknen; 
mit Einmalhandtüchern (Papier 
o.ä.) abtrocknen; 

Flüssigseife im 
Spender; 
Nutzung auch der 
Handwaschbecken in 
den 
Unterrichtsräumen) 

 



− nach Betreten des 
Schulgebäudes 

− vor dem Zubereiten 
von Speisen, Essen  

− nach dem 
Toilettengang  

− nach Naseputzen, 

− nach Husten oder 
Niesen nach Kontakt 
mit Abfällen 

Entsorgung der 
Einmalhandtücher in 
Auffangbehältern 

 

Hygienische Händedesinfektion  
 bei Bedarf  

 

 
-nach Gebrauchsanweisung   
  anwenden  
- an geeigneten Orten zur  
   Verfügung stellen (z.B.   
   Eingangsbereich, Flure;   
   Waschbecken Zimmer;  
   Eingangsbereich Turnhalle)  

 

 
Virusinfektion:  
Desinfektionsmittel 
mit Hinweis „begrenzt 
viruzid“  

 

Beschäftigte in Schule 
Schüler/innen  
 
schulfremde Personen  
 

Niesetikette  

 

 
 
Niesen und Husten  
 

 

-möglichst in Wegwerftuch   

  niesen oder husten  
- ist kein Taschentuch    
  griffbereit Armbeuge vor   
  Mund und Nase halten  
- größtmöglichen Abstand zum  
  Gegenüber einhalten und sich   
   abwenden  
 
 
 

 
Wegwerftuch 

 
Beschäftigte in Schule 
Schüler/innen 
 
schulfremde Personen 

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)  

 

 
Beim Betreten der 
Einrichtung, im 
Schulgelände, in den 
Wartebereichen zum 
Einlass, in den Treppen -
und Gangbereichen 

 
über Mund und Nase 
 
 
 

 
personenbezogene MNB 
mit- 
bringen 

Schule ist befugt, 
ärztliches Attest zur 
Befreiung des Tragens 

 
Gilt nur Schüler, Lehrer, 
Mitarbeiter und schulfremde 
Personen 
 



sowie in den 
Sanitärbereichen 
 
Aufenthalt im 
Stadtgebiet (z.B. Plätze, 
Fußgängerzone,… 

einer MNB (Kopie 
oder Original) 
aufzubewahren 
(digital oder analog); 
Schutz vor Zugriff 
Unbefugter, zu 
vernichten bis 
spätestens Ablauf 
2021 
 

 

Informationen  nach Bedarf Vermittlung durch 
verständliche Informationen 

Aushänge, Elternbrief, 
Homepage der Schule 

Schulleitung 

Zugangskontrolle 
(Schulfremde) 
 
 
 
 
Zugang (Frühhort) 
 
Zugang (Kl.1/2) Einlass 
 
Zugang (Kl.3/4) Einlass 

Täglich 
- täglich 
 
 
 
 
 
weiterhin 
 
 
 
bis 07.00 Uhr 
 
 
 
07.00Uhr 
Einlass:     07.10 Uhr 
 
07.00Uhr 
Einlass:     07.30 Uhr 
 

Verschlossene Türen; 
Anmeldung im Sekretariat oder  
Hort; 
Dokumentation Aufenthalt > 15 
min 
(Kontaktdaten; Zeit) 
- Zutritt für schulfremde 
Personen nur mit Ausnahme/ 
in Abstimmung mit 
Schulleitung und Hortleitung 
 
Haupteingang 
 
 
 
Wartezone (Foyer) 
(klassenweise) 
 
Wartezone (Schulhof) 
(klassenweise) 

 Beschäftigte in Schule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AWO-Hort 
 
 
 
Aufsicht Schule 
 
 
Aufsicht Schule 



Innerschulische 
Verkehrswege 

täglich auf innerschulischen 
Verkehrswegen Abstandsregeln 
einhalten 

- Rechtslaufgebot 
- Auf- und 

Abgänge 
separat 
ausgewiesen 

Beschäftigte in der Schule 
Schüler 
Schulfremde Personen 

Lüftung der Räume täglich 
mehrmals 
 

- Stoß – und 
Querlüftung aller 30 
min für ca. 5 min 

  

Lehrerzimmer  täglich 
 
 
weiterhin auf 
Besprechungen 
möglichst verzichten 

Abstandsregelungen (1,5 m) 
MNB, wenn Abstand nicht 
eingehalten werden kann 
 
Anzahl von Personen im Raum 
beachten 
 
Lüftung 

 Mittel zum Eigenschutz 
werden zur Verfügung 
gestellt (Atemschutz 
mind. FFP2) 

Beschäftigte der Schule 

Fachräume bis 08.01.21 Weitgehender Verzicht auf 
Benutzung durch wechselnde 
Gruppen. 
(Werkräume, Kunstzimmer, 
Turnhalle) 
Ansonsten Flächen reinigen 
und desinfizieren! 
(z.B. Computerzimmer; 
Flächenreinigung Tische 
Tastaturen, Bildschirme) 

 Fachlehrer 

Sport/ Musik 
Schwimmen 

täglich 
 
 
bis 08.01.21 

Beachten der entsprechenden  
Handlungsleitfaden für diese 
Fächer 
kein Schwimmunterricht 

 Fachlehrer 

GTA bis 08.01.21 Durchführung nur durch 
Lehrkräfte und Erzieher der 
Einrichtung 

  



Außerschulische 
Veranstaltungen/ 
außerschulische Lernorte 

bis 08.01.21 Keine Durchführung von 
Veranstaltungen! 
Gilt auch für 
Klassenelternversammlungen 
und Elterngespräche! 

  

Quellen: a) Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, von Schulen und Schulinternaten im Zusammenhang mit der 

Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie, SMS, 05.11.2020; b) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BAUA, 20.08.2020; c) Online-Information „Schutzmaßnahmen für den 

Schulbetrieb während der COVID-19-Pandemie“, Unfallkasse Sachsen, 15.10.2020; d) Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO, SMS, 27.11. 2020; e) 

Schulleiterschreiben vom 27.11.2020 Hinweise zum Schulbetrieb im Dezember 2020 

Abkürzung: MNB= Mund-Nase-Bedeckung 

 

 

 

 

Stand: 01.12.2020 

Schulleitung 

gez. Reinhold 


